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Aus dem Militär-Amtsblatt

Militärhunde

Im Militäramtsblatt Nr. 5 vom 29.9. 1951 ist die Verordnung des Bundesrates
über die Militärhunde abgedruckt, dazu die Verfügung des EMD. vom 20. 8. 1951

und die besondere Verfügung des gleichen Departementes betreffend die Ent-
Schädigungen für Militärhunde. Darnach obliegt die Oberleitung des Militärhunde-
wesens der Abteilung für Veterinärwesen.

Für die ausserdienstliche Abrichtung der Militärhunde, die jährlichen Prü-
fungen und die Kontrollführung werden für jeden Militärhund folgende jährliche
Entschädigungen ausgerichtet:
a) für Lawinenhunde Fr. 100.—,
bi für die Hunde der übrigen Dressurkategorien Fr. 20.—.

Von diesen Entschädigungen kommen der Schweiz. Kynologischen Gesellschaft
bzw. dem Schweiz. Alpenclub Fr. 6.— pro Tier zu.

Die Entschädigung für eingemietete Militärhunde wird im Instruktionsdienst
auf Fr. 3.50 j'e Tier und Tag festgesetzt. Die Höchstschätzungen betragen je nach
Klasse Fr. 400.—, 500.— oder 600,—.

Die Tagesentschädigung für requirierte Militärhunde beträgt Fr. 1.50 je Tier
und Tag, Ausrüstung inbegriffen.

Bei Geldverpflegung bemisst sich die Futterentschädigung auf Fr. 1.50 je Tier
und Tag.

Vorführung und Ausleihung militärischer Filme

Hierüber hat der Ausbildungschef am 28.7.1951 Weisungen erlassen, die im
Militäramtsblatt 5 vom 29. September 1951 enthalten sind.

Wir möchten besonders die Sektionsvorstände auf diese Weisungen aufmerk-
sam machen, da die Militärfilmstelle eine Reihe vorzüglicher Militärfilme zu ver-
hältnismässig niedrigen Kosten auch für die ausserdienstliche Vorführung zur
Verfügung stellen kann.

(Fourier Albert Marfurt)
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